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1 Einleitung

Ausgangspunkt der vorliegenden Studie sind die Fluchtmigrationsbewegungen

abdem„langenSommerderMigration“ (Hess et al.2017,S. 6),die insbesondereab

2015 in Europa–wie auch global – den öffentlichen Diskurs prägten undweitrei-

chende Folgen hatten. Vielfältige Krisen und kriegerische Auseinandersetzungen

führten weltweit zu einem Anstieg der Migration, so dass die Zahl geflüchteter

Menschen einen neuenHöchststand erreichte und weiter ansteigt – nach aktuel-

len Berechnungenwaren im Jahr 2022 erstmals über 100MillionenMenschen auf

der Flucht (vgl. UNHCR 2022).

Die hohe Zahl neueinreisender und asylbeantragenderMenschen wurde 2015

in den Ländern des globalenNordens vielfach alsÜberraschungwahrgenommen,

obwohl eine solche Zunahme angesichts der weltweiten Entwicklungen durch-

aus prognostiziertwurdeunddaher erwartbarwar (vgl. Scherr/Yüksel 2016,S. 4).

Diese im öffentlichen Diskurs häufig als ,überraschend‘ gelabelte Zunahme ge-

flüchteterMenschen führte invielengesellschaftlichenBereichen–undsoauch in

derSozialenArbeit–zuweitreichendenVeränderungen,vor allemaber zu chaoti-

schen und krisenhaften Situationen (vgl.Hess et al. 2017, S. 11; Lehmann 2015). In

der Kinder- und Jugendhilfe standen vor allem unbegleitete, also ohne einen für

sie verantwortlichen Erwachsenen reisende, minderjährige Geflüchtete, im Mit-

telpunkt der Diskussion. Diese Adressat*innengruppe wurde im Jugendhilfesys-

tem inObhut genommenundhäufig–insbesondere inden stationärenHilfen zur

Erziehung – weiter betreut. Die rapide ansteigenden Zahlen dieser jungen Men-

schen führten zu einem massiven Kapazitätsaufwuchs, in dessen Folge auch die

Kinder- und Jugendhilfe von strukturellen Krisen und Überforderungen geprägt

war (vgl. BMFSFJ 2017, S. 445).

Angesichts der neuen Migrationsdynamiken nahmen die Forschungsbemü-

hungen zum Themenkomplex Flucht zu, auch im Kontext der Sozialen Arbeit.

Dabei standen insbesondere die Lebenslagen der jungen Menschen, ihre Belas-

tungen undKrisen, aber auch ihre Ressourcen undHandlungsmacht imZentrum

der Forschung. Die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe jedoch, die diese jun-

genMenschen bei der Bewältigung ihrer alltäglichen Herausforderungen beglei-

tet und unterstützt, sind bislang noch wenig beforscht. Angesichts der Tatsache,

dass professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit grundsätzlich und unabhän-

gig von akuten Krisensituationen eine anspruchsvolle Aufgabe ist, wird hier be-

reits ein Desiderat sichtbar. Mit Blick auf die strukturellen Umbrüche, Diskonti-

nuitäten und Krisen in diesem Feld allerdings tritt die Dringlichkeit, den empiri-

schen Blick auf Organisationen, Fachkräfte und deren Handeln zu lenken, noch

deutlich klarer hervor.
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Um einen Beitrag zur Professionsforschung in der migrationsbezogenen

Sozialen Arbeit zu leisten, geht die vorliegende, rekonstruktiv angelegte Inter-

viewstudie daher der forschungsleitendenFragenach,wie der ,lange Sommerder

Migration‘ von Fachkräften in den stationären Hilfen zur Erziehung erlebt wurde

und an welchem (implizitem)Wissen sie ihr berufliches Handeln orientierten.

Die empirischen Rekonstruktionen verweisen auf zwei zentrale Ergebnisse:

Zunächst wird deutlich, dass die Fachkräfte auch ihre konkreten Arbeitsvollzü-

ge als krisenhaft erleben. Die strukturellen Krisen und die psychosozialen Krisen

der Adressat*innenwirken sich also auf die berufliche Praxis aus und führen dort

zu handlungspraktischen Krisenerfahrungen (zur Differenzierung der Krisene-

benen vgl. Kapitel 5.1). Dieses Krisenerleben speist sich einerseits daraus, dass

bislangOrientierunggebendeRahmungenweggefallen sind,andererseits ausDi-

vergenzen zu den – insbesondere politisch und administrativ – gegebenen Rah-

menbedingungen.

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass sich die Fachkräfte an der Idee von

Passung orientieren bzw. Nicht-Passung (auf unterschiedlichen Ebenen) be-

arbeiten. Diese Passungsarbeit wird jedoch angesichts der erlebten Krise und

des Wegfalls zentraler Strukturen und Routinen massiv erschwert: Passung

und Passungsarbeit finden in der Krise statt und sind in der Krise. Um ange-

sichts der Krise dennoch professionelle Handlungsfähigkeit abzusichern bzw.

wiederzuerlangen, werden bisherige Handlungsorientierungen transformiert:

In den Rekonstruktionen konnten drei Typen der Passungsarbeit und der Ori-

entierungstransformation unterschieden werden, die jeweils eigene Modi des

Verständnisses von Passung und Nicht-Passung, des darauf bezogenen Han-

delns, der Adressat*innen-Konstruktion und der Beziehung zu den jungen

Menschen umfassen.

Allen drei Typen ist gemeinsam, dass sie darum ringen, angesichts der Kri-

se handlungsfähig zu bleiben und Passungsarbeit leisten zu können. Die Art und

Weise, wie sie dies umsetzen, unterscheidet sich dabei jedoch deutlich und ist

nicht gleichermaßen als professionell einzustufen. Damit zeigen die Ergebnisse

nicht nur, dass Passung und Passungsarbeit unter Krisenbedingungen erbracht

werden, sondern auch, dass sich angesichts des ,langen Sommers der Migrati-

on‘ und seiner Folgen Professionalisierung in der Krise befindet. Damit sind zwei

weitere Befunde angesprochen: Einerseits muss Professionalisierung unter kri-

senhaften Strukturbedingungen erfolgen, was zu Veränderungen und Transfor-

mationen der handlungsleitendenOrientierungen führt. Andererseits führen die

erlebten Krisen auch zu einer Krise der Professionalisierung, die sich sowohl im

Erleben begrenzterHandlungsoptionen der Fachkräfte als auch in ihren teilweise

problematischen (etwapaternalistischen, rassistischenoder grenzüberschreiten-

den) Orientierungen ausdrückt. Die Ergebnisse verdeutlichen dabei auch, dass

sichProfessionalisierungundHandlungsfähigkeit vonFachkräftennicht zwangs-

läufig entsprechenmüssen und auch inWiderspruch zueinander stehen können.
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Damit trägt die vorliegende Studie zur Professionalisierungsdebatte in der

Sozialen Arbeit bei und zeigt exemplarisch auf, wie sich Handlungsorientierun-

gen unter Krisenbedingungen transformieren und welche Folgen dies für pro-

fessionelle Handlungsfähigkeit hat. Dies ist sowohl grundsätzlich für die Soziale

Arbeit von Belang als auch spezifisch für migrationsbezogene Arbeitsfelder und

dieKinder- und Jugendhilfemit geflüchteten jungenMenschen.Denn auchwenn

sich die Situation zwischenzeitlich wieder gewandelt hat und nicht mehr von ei-

ner akuten Krise gesprochen wird, ist die Frage nach den Möglichkeiten und Be-

grenzungen professionellen Handelns mit geflüchteten Adressat*innen weiter-

hin aktuell – nicht zuletzt aufgrund der derzeit wieder ansteigenden Zahlen Ge-

flüchteter, die auch in der Kinder- und Jugendhilfe betreut und begleitet werden.

DieArbeit ist in siebenKapitel gegliedert.NachdieserEinleitungwird inKapi-

tel 2 eine grundlegendeEinführung zumThemengebiet der Studie gegeben.Dazu

werden zunächst die Migrationsentwicklungen ab dem ,langen Sommer der Mi-

gration‘ beschrieben. Anschließendwird in dasThema ,Jugend‘ und zentrale Her-

ausforderungen des Jugendalters (vgl. BMFSFJ 2017, S. 95 ff.) eingeführt, umdar-

auf aufbauend die spezifische Form dieser Herausforderungen unter dem Vor-

zeichen einerMigrationserfahrung zu skizzieren.Weiterhin werden das Feld der

Kinder- und Jugendhilfe sowie der stationären Hilfen zur Erziehung dargestellt

und die dortigen Entwicklungen ab 2014 sowie die damit einhergehenden Verän-

derungen für professionellesHandeln aufgezeigt.Dabei wird die Kinder- und Ju-

gendhilfe als eine InstanzderKrisenbearbeitungverdeutlicht,diedurchdieneue-

renMigrationsbewegungenmit eigenen Krisen konfrontiert ist.

Aufbauend auf der grundlagentheoretischen Perspektive der Praxeologischen

Wissenssoziologie (vgl. Bohnsack 2017b) wird dann ein Verständnis von Handeln

bzw. Handlungsorientierungen entwickelt, das menschliches Wissen und Han-

deln als sozial hervorgebracht, wesentlich durch Erfahrungen fundiert und im-

plizit – also nur bedingt rational zugänglich – versteht. Zum Abschluss des Kapi-

tels werden die Forschungsdesiderate und die zu bearbeitende Forschungsfrage

herausgearbeitet.

Zur Beantwortung der in Kapitel 2 entwickelten Forschungsfrage wurde ein

rekonstruktiv-praxeologischer Forschungszugang gewählt, der im Kapitel 3 dar-

gestellt wird.Hierzuwird diemethodologische undmethodische Anlage der Stu-

die vorgestellt. Die Erhebung erfolgte mittels narrativ fundierter und leitfaden-

gestützter Interviews (vgl. Nohl 2017), für deren Auswertung auf die Dokumen-

tarische Methode zurückgegriffen wurde (vgl. Bohnsack 2021; Nohl 2017). Zum

Abschluss des Kapitels wird der Verlauf der Studie dargelegt und das eigene Vor-

gehen kritisch reflektiert.

Die inKapitel 4 dargestellten empirischenRekonstruktionen stellen dasKern-

stück der Arbeit dar. Das Kapitel umfasst die rekonstruierte Basistypik – also das

allen Typen gemeinsame Ausgangsproblem der Passungsarbeit – sowie die sinn-

genetische Typenbildung, in der drei Typen des professionellenHandelns heraus-
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gearbeitet werden konnten. Die drei Typen werden detailliert entlang gemeinsa-

mer Vergleichsdimensionen dargestellt. Abschließend wird als Ergebnis der so-

ziogenetischen Interpretation das Krisenerleben im Feld skizziert.

Die rekonstruierten Ergebnisse werden in Kapitel 5 theoretisiert und disku-

tiert, um so die Forschungsfrage zu beantworten. Hierzu werden die zentralen

empirischen Ergebnisse komprimiert dargestellt und entlang der drei zentralen

Konzepte ,Krise‘, ,Passung‘ und ,Transformation handlungsleitender Orientie-

rungen‘ analytisch gefasst und eingeordnet. Sowohl Handlungsfähigkeit als auch

die Transformation handlungsleitender Orientierungen werden hierbei rela-

tional gedacht, entsprechend wird die Handlungsfähigkeit der Fachkräfte als

relationale professionelle agency konzeptualisiert.

Nach einer knappen Zusammenfassung wird die Studie in Kapitel 6 mit ei-

ner professionalisierungstheoretischen Einordnung und Diskussion der empiri-

schen Ergebnisse weitergeführt und abgeschlossen.Dies erfolgt in Anlehnung an

dasModell praxeologischer Professionalisierung nach Bohnsack (2020b), anhand

dessen die drei rekonstruierten Typen formal eingeordnet undnormativ bewertet

werden.

Die Arbeit schließt mit Kapitel 7, in dem ein Fazit gezogen und ein Ausblick

auf mögliche weiterführende Fragen für Praxis undWissenschaft gegeben wird.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei all den Fachkräften bedanken,

mit denen ich Interviews führen durfte. Ihre Bereitschaft, über ihrenBerufsalltag

und ihre Erfahrungen in der Arbeit mit jungen Geflüchteten zu erzählen, haben

diese Studie ermöglicht!

Zudemmöchte ich allenPersonendanken,diemich auf unterschiedlichste Art

undWeise auf demWeg in dieWissenschaft und bei derUmsetzungdieser Studie

begleitet und unterstützt haben: Merci beaucoup!

12



2 Der ,lange Sommer der Migration‘ – Krisen

und Herausforderungen beruflichen

Handelns

Das folgende Kapitel umfasst eine grundlegende Einführung in zentraleThemen

dieser Studie. Ziel des Kapitels ist dabei nicht die elaborierte und umfassende

Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex professionellen Handelns in der

Jugendhilfemit geflüchteten jungenMenschen: Ausgehend von einer rekonstruk-

tiven Forschungslogik findet diese Diskussion erst in Auseinandersetzung mit

den rekonstruiertenErgebnissen indenKapiteln 5und6 statt (vgl.Bohnsack2021,

S. 37). Daher werden im Folgenden zunächst die Entwicklungen im ,langen Som-

mer der Migration‘ (vgl. Kapitel 2.1) skizziert. Darauf aufbauend wird im Kapitel

2.2 das untersuchte Handlungsfeld mit seinen Adressat*innen und Strukturen

dargestellt und es werden die mit diesen Migrationsbewegungen einhergehen-

den, weitreichenden Veränderungen und Krisen in der Kinder- und Jugendhilfe

herausgearbeitet. Im Kapitel 2.3 werden die mit diesen Veränderungen verbun-

denenberuflichenHerausforderungenundSpannungsverhältnisse fürprofessio-

nellesHandeln aufgezeigt. Aufbauend auf der grundlagentheoretischen Perspek-

tive der Praxeologischen Wissenssoziologie (vgl. Bohnsack 2017b) wird dann in

Kapitel 2.4 konturiert, wie in dieser Studie Handeln und Handlungsorientierun-

gen theoretischgefasstwerden.Schließlichwerden inKapitel 2.5 dasForschungs-

desiderat und die Fragestellung der Arbeit umrissen.

2.1 Entwicklungen im ,langen Sommer der Migration‘

Migration kann als ein Prozess verstanden werden, innerhalb dessen Menschen

ihren räumlichen Lebensmittelpunkt verlagern und dabei mit Grenzen und

Grenzziehungen unterschiedlicher Art konfrontiert werden (vgl. Khakpour/Me-

cheril 2018, S. 20 f.; Oswald 2007, S. 13). Fluchtmigration bezeichnet hierbei eine

spezifische Form, nämlich die erzwungeneMigration (vgl. Seukwa 2016, S. 196).

Migration kann dabei nicht nur als einmaliger Prozess der Grenzüberschrei-

tungundVeränderungdesLebensmittelpunktes voneinem,Herkunftsland‘ in ein

,Aufnahmeland‘ verstanden werden: Aus einer transnationalen Perspektive (vgl.

Pries 2010; Glick Schiller/Basch/SzantonBlanc 1995) wird betont, dassMenschen

in ihremAlltag über nationalstaatlicheGrenzenhinwegBezüge zumehreren Län-

dern haben und grenzüberschreitend – transnational – in soziale Beziehungen

eingebunden sind.
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FürdasVerständnis vonMigrationsprozessen ist dabei dieRelevanz vonGren-

zen und Grenzüberschreitungen zu betonen. Die Migrationsforschung verdeut-

licht, dass Grenzen nicht als gegebene, sondern als sozial hergestellte und folgen-

reiche Grenzziehungen zu verstehen sind (vgl. Khakpour/Mecheril 2018, S. 21),

die mit nationalstaatlichen Regulierungspraxen einhergehen und sowohl Zuge-

hörigkeit als auch Nicht-Zugehörigkeit (bzw. ,Migrationsandere‘, vgl. Mecheril

2016, S. 11) definieren (vgl. Raithelhuber/Sharma/Schröer 2018; Scherr 2016).Die

Mobility Studies betonen, dass ausgehend von diesen Grenzziehungen nicht alle

Formen grenzüberschreitender Mobilität – also etwa Fluchtmigration, Urlaubs-

reisen oderWarenmobilität–gleichermaßen bewertet und reglementiert werden

(vgl. Raithelhuber/Sharma/Schröer 2018; Glick Schiller/Salazar 2013) und sozia-

le Ungleichheitsverhältnisse die Möglichkeiten und Begrenzungen von Mobilität

beeinflussen (vgl. Bollig/Schmitt 2022, S. 111).

Migrationsbewegungen sind kein neues Phänomen. Vielmehr müssen wir

Migration als „ein Konstituens der Conditio humana wie Geburt, Fortpflanzung,

Krankheit und Tod“ (Bade 2004, S. 27) aufgreifen, das aus dem Anliegen von

Menschen erwächst „in einem grundlegenden Sinne Einfluss auf das je eigene

Leben zu nehmen“ (Khakpour/Mecheril 2018, S. 20).Migration ist also der gesell-

schaftliche ,Normalfall‘ (vgl. Bade/Oltmer 2004). Dennoch scheint sie eine neue

Relevanz gewonnen zu haben, so dass von einem ,Zeitalter der Migration‘ (vgl.

Castles/Haas/Miller 2014) gesprochen wird.

Sowohl die Relevanz von Fluchtbewegungen als auch die Relevanz der die-

se Bewegungen regulierenden nationalstaatlichen Grenzen wurden insbesonde-

re im Jahr 2015 – im sogenannten „langen Sommer der Migration“ (Hess et al.

2017) – in neuen Größenordnungen ins Bewusstsein der globalen Öffentlichkeit

(und insbesondere des globalen Nordens) gebracht. Ausgangspunkt dieser neuen

Aufmerksamkeit war die deutliche Zunahme der globalen Migrationsbewegun-

gen durch vielfältige Krisen – noch nie waren so viele Menschen weltweit auf der

Flucht. 2014 waren 59,21 Millionen Menschen gezwungen, ihre Herkunftsregion

bzw. ihr Herkunftsland zu verlassen, 2015 waren es bereits 65,03 Millionen (vgl.

UNHCR 2022, S. 7). Für das Jahr 2021 werden 89,3 Millionen Menschen angege-

ben, nach Schätzungen waren im Jahr 2022 erstmals über 100 Millionen Men-

schen auf der Flucht (vgl. ebd.).

Ab 2014 bekommt die öffentliche Debatte um Fluchtmigration in Europa eine

neue Dynamik: einerseits durch die mediale Berichterstattung zu den globalen

Krisen und Migrationsbewegungen sowie zu den Abwehrreaktionen westlicher

Länder und den damit verbundenen Fluchtbedingungen, die etwa imMittelmeer

zu vielen Toten führen. Andererseits werden die europäischen Staaten durch

die hohe Zahl der neueinreisenden und Asyl beantragenden Menschen noch un-

mittelbarer mit Fluchtmigration konfrontiert. Zwar ist heute nicht mehr präzise

feststellbar,wie viele Personenab2014nachDeutschland eingereist sindbzw.sich

übergangsweise in Deutschland aufgehalten haben. Die offiziellen Zahlen des
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Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge weisen jedoch für 2014 die Anzahl

von 202.834 Asylerstanträgen aus, 2015 waren es bereits 476.649 und im Jahr 2016

wurde der Höchststand von 745.545 Asylerstanträgen erreicht (vgl. BAMF 2022,

S. 5) – wobei davon auszugehen ist, dass die hohe Zahl für das Jahr 2016 auch

auf Anträge zurückzuführen ist, die bereits 2015 gestellt wurden und erst 2016

bearbeitetwerden konnten. In dieser Situationwurde die globale humanitäreKa-

tastrophe als Krise in der EUbzw. inDeutschlandwahrgenommenunddiskutiert

(zum Krisenbegriff, seiner Differenzierung und der kritischen Einordnung der

sogenannten ,Flüchtlingskrise‘ vgl. Kapitel 5.1). Diese strukturelle Krise ruft in

Deutschland wie auch in den anderen EU-Staaten vielfältige Reaktionen hervor

und bringt vielfach chaotische Situationen (vgl. Hess et al. 2017, S. 11) sowie z.T.

weitreichende migrationspolitische Entwicklungen mit sich (vgl. Pötter/Ham-

merschmidt/Stecklina 2021, S. 9 ff.; Sachverständigenrat deutscher Stiftungen

für Integration und Migration 2019). Damit waren vielfältige Konsequenzen und

Herausforderungen in allen Gesellschaftsbereichen verbunden: So wurde etwa in

der Politik u.a. mit neuer Gesetzgebung reagiert, in der Zivilgesellschaft gab es

sowohl rechtspopulistische Anfeindungen als auch Unterstützungsbewegungen

und insbesondere die öffentliche Verwaltung kam durch die hohe Anzahl der

Neueinreisen in vielfältige Krisen (vgl. Pötter/Hammerschmidt/Stecklina 2021,

S. 9 ff.; Aigner 2017, S. 83; Hauer 2016, S. 49 ff.).

Der ,lange Sommer der Migration‘ führte auch in der Sozialen Arbeit und ih-

renHandlungsfeldernzuÜberlastungenundKrisen.Dabei sindMigrationsbewe-

gungenund inter- sowie transnationaleVerflechtungen fürdieSozialeArbeit kein

neues Phänomen: Sie ist bereits in ihrer historischenEntwicklung engmitMigra-

tionsbewegungen verwoben und hatte immer wieder auf Phasen verstärkter Mi-

gration reagiert. Auch heute istMigration ein zentralesThema ihrer Praxisfelder,

das mit unterschiedlichen Konzepten und Theorien bearbeitet wird (vgl. Könge-

ter/Diwersy 2022; Graßhoff 2020; Gögercin 2018b; Böhnisch/Schröer/Thiersch

2005, S. 210). Trotz dieses starkenMigrationsbezugs war die Soziale Arbeit –wie

auch andere gesellschaftliche Institutionen – nicht bzw. nur unzureichend auf

das Migrationsgeschehen ab 2014 vorbereitet und kam gemeinsam mit Politik,

Verwaltung undEhrenamt inÜberforderungen undKrisen (vgl. dazuKapitel 5.1).

2.2 Krisenbearbeitung in der Kinder- und Jugendhilfe

Der ,lange Sommer der Migration‘ war eine Folge globaler Krisen und kriegeri-

scher Auseinandersetzungen,diewiederumdie EuropäischeUnion und ihreMit-

gliedsstaaten inKrisen brachten. In diesen systemischenKrisenwurdennunu.a.

Politik, Verwaltung und Soziale Arbeit mit Menschen konfrontiert, die aufgrund

vonKrisen geflohenwaren und sich potenziell selbst in psychosozialenKrisen be-

fanden (vgl. Kapitel 5.1). Kinder und Jugendliche sind innerhalb der heterogenen
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Gruppe geflüchteter Menschen eine potenziell besonders vulnerable Gruppe, die

durch das Fluchtgeschehen in vielfacher Hinsicht von persönlichen Krisen be-

droht sein kann. Junge Menschen machen einen großen Anteil der Fluchtbewe-

gungen aus: Im Jahr 2015 wurden 55,9% der Asylanträge von bzw. für jungeMen-

schen unter 25 Jahren gestellt, 31,1% der Antragsteller*innenwarenminderjährig

(vgl. BAMF 2016, S. 21).

Jugend ist dabei ein Begriff, der sehr unterschiedlich und auch widersprüch-

lich definiert wird (vgl. Niekrenz/Witte 2018, S. 382). Bereits die Alterseingren-

zung von ,Jugend‘ wird in unterschiedlichen Rechtsbereichen unterschiedlich

vorgenommen (vgl. BMFSFJ 2017, S. 48 f.). Für diese Studiewird die Eingrenzung

des 8. Sozialgesetzbuches (SGB VIII) herangezogen, nach der Jugendliche 14 bis

unter 18 Jahre und jungeVolljährige 18, aber nochnicht 27 Jahre alt sindundunter

,jungen Menschen‘ Personen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres verstanden

werden (vgl. §7 SGB VIII).

Auch sozialwissenschaftlich wird Jugend sehr unterschiedlich perspektiviert

und theoretisch gefasst (vgl. z.B. Böhnisch 2018, S. 115 ff.; Niekrenz/Witte 2018;

Schröer 2016). Für den Kontext dieser Studie wird Jugend – ausgehend von

den Überlegungen des 15. Kinder- und Jugendberichtes – als „Integrationsmo-

dus“ (BMFSFJ 2017, S. 49) verstanden, also als eine Lebensphase, „in der junge

Menschen sich selbst in den sozialen, ökonomischen, kulturellen und politischen

ZusammenhängenunsererGesellschaft platzieren“ (ebd., S. 47) undder damit die

Funktion gesellschaftlicher Integration zukommt. Wenngleich hierbei von einer

Heterogenität von Jugenden ausgegangen werden muss (vgl. ebd., S. 84), lässt

sich dieser Lebensabschnitt durch drei gemeinsame Kernherausforderungen der

Qualifizierung, Verselbstständigung und Selbstpositionierung charakterisieren

(vgl. BMFSFJ 2017, S. 49). Dabei umfasst die Herausforderung der Qualifizierung

sowohl (Allgemein-)Bildung, berufliche Qualifizierung als auch die Herausbil-

dung sozialer Handlungsfähigkeit. Verselbstständigung umfasst die Aufgabe,

im Übergang aus der Kindheit eine Selbstständigkeit – insbesondere gegenüber

der Herkunftsfamilie – zu entwickeln sowie Verantwortungsübernahme im öko-

nomischen, politischen und sozialen Sinne zu gestalten. Selbstpositionierung

verweist schließlich auf die Aufgabe junger Menschen „sich selbst neu in ein Ver-

hältnis zu Anderen und zu Gruppen zu setzen“ (ebd., S. 49) und so „eine Balance

zwischen subjektiver Freiheit und sozialer Zugehörigkeit ausbilden“ (ebd.).

Im fachlichen und fachpolitischen Diskurs der Kinder- und Jugendhilfe wird

– nicht erst seit 2015 – betont, dass auch jungeMenschenmit Fluchterfahrung in

„erster Linie Kinder und Jugendliche“ (Fischer/Graßhoff 2016; vgl. auch BMFSFJ

2017, S. 73) sind–auchwenn sie oftmals vorrangig als Geflüchtete adressiert wer-

den (vgl. Berthold 2014b). Entsprechend stehen auch geflüchtete jungeMenschen

vor den genannten Kernherausforderungen des Jugendalters. Bei der Bewälti-

gung dieser Herausforderungen sind sie allerdings aufgrund ihrer spezifischen

Erfahrungen und Lebenslagen mit besonderen Ausgangsbedingungen konfron-
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tiert (vgl. BMFSFJ 2017, S. 446), die Kernherausforderungen müssen unter dem

Vorzeichen der Fluchtmigration bearbeitet werden. So muss beispielsweise die

Herausforderung der Verselbstständigung von vielen jungen Geflüchteten auf

spezifische Art und Weise bewältigt werden, weil sie unbegleitet – also ohne Be-

gleitung einer für sie verantwortlichen, erwachsenen Person – nach Deutschland

eingereist sind und somit die Ablösung von den Eltern und der Herkunftsfamilie

unter spezifischen Bedingungen erfolgt. Gleichzeitig ist Verselbstständigung

angesichts restriktiver asyl- und aufenthaltsrechtlicher Rahmenbedingungen

(vgl. dazu grundlegend Achterfeld 2018; Werdermann 2018; Espenhorst/Noske

2017) schwer umzusetzen, viele geflüchtete junge Menschen fühlen sich ange-

sichts dieser Situation ohnmächtig und ausgeliefert (vgl. Stauf 2012, S. 76 ff.).

Verselbstständigung kann auch im Übergang aus der Kinder- und Jugendhilfe

herausfordernd sein undmit besonderen Belastungen für junge Geflüchtete ein-

hergehen (vgl. Zeller/Köngeter/Meier 2020; Karpenstein/Schmidt 2017). Auch

Qualifizierung kann ein schwieriges Unterfangen darstellen, etwa dann, wenn

der aufenthaltsrechtliche Status die Bildungs-, Qualifizierungs- und Arbeits-

möglichkeiten begrenzt (vgl. BMFSFJ 2017, S. 448; Lechner/Huber 2017, S. 53 ff.).

Schließlich kann die Selbstpositionierung – also die eigene Positionierung und

Verhältnisbestimmung zu sich, anderen Gruppen und der Gesellschaft – für

junge Menschen mit Fluchterfahrung potenziell problematisch sein. Denn diese

muss ggf. transnational erfolgen, also auch eine Positionierung zum Herkunfts-

land und innerhalb sozialer Beziehungen in diese Region umfassen; ggf. kann die

Selbstpositionierung auch nur bedingt erfolgen, weil zentrale Bezugspersonen

nicht anwesend sind (vgl. Lechner/Huber 2017, S. 70 ff.). Selbstpositionierung ist

ggf. auch dann herausfordernd, wenn die Kontexte und Rahmenbedingungen,

innerhalb derer eine Positionierung erfolgt, nicht oder nur bedingt sprachlich

verständlich sind (vgl. Brinks/Dittmann/Müller 2017b) oder zentrale Prozesse

wie das Asylverfahren als schwer zu durchschauen und als nicht beeinflussbar

erlebt werden (vgl. Forschungsbereich SVRMigration 2018; Lechner/Huber 2017,

S. 91 ff.) und die damit verbundene aufenthaltsrechtliche Unsicherheit gleich-

zeitig in Frage stellt, welche Dauer die Selbstpositionierung haben wird (vgl.

Janotta 2015). Weiterhin ist Selbstpositionierung herausgefordert, wenn sie zu

Gruppen und in einer Gesellschaft geschehen muss, innerhalb derer geflüchtete

junge Menschen Abwertungs- und Diskriminierungserfahrungen machen (vgl.

Lechner/Huber 2017, S. 99 ff.).

Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass die jugendspezifischen

Herausforderungen für junge Geflüchtete unter spezifischen und potenziell pro-

blematischen Bedingungen zu bewältigen sind. Zudem ist davon auszugehen,

dass geflüchtete junge Menschen – wenngleich sie eine sehr heterogene Gruppe

mit unterschiedlichen Bedarfen und Ressourcen sind – potenziell im Herkunfts-

land, während der Flucht und im Aufnahmeland mit vielfältigen Belastungen

und kritischen Lebensereignissen konfrontiert sind, die ihre Alltags- und Le-
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bensbewältigung herausfordernd machen (vgl. Fujii/Kutscher 2022; Wienforth

2020; Stauf 2012, S. 46 ff.). Weitere Differenzkategorien – wie Behinderungen

(vgl. Westphal/Wansing 2019; Otten/Farrokhzad/Zuhr 2017) oder sexuelle und

geschlechtliche Vielfalt (vgl. Falch 2020; Hedlund/Wimark 2019; Jansen 2013) –

können in ihrer intersektionalen Verschränkung (vgl. Winker/Degele 2010) mit

zusätzlichen Diskriminierungserfahrungen und Herausforderungen verbunden

sein.

Davon ausgehend erscheint es wenig verwunderlich, dass wissenschaftliche

Untersuchungen die Krisen- und Belastungserfahrungen, die Vulnerabilität

sowie die Möglichkeiten und Begrenzungen von Handlungsfähigkeit junger

Geflüchteter beforschen (vgl. etwa Mörgen/Rieker 2021; Schmitt 2019a). Die

Belastungen und Krisen junger Geflüchteter werden dabei vielfach auf posttrau-

matische Stress-Symptomatiken zurückgeführt und es wird darauf aufmerksam

gemacht, dass der überwiegende Teil der jungenMenschenmit Fluchtgeschichte

traumatische Erfahrungen gemacht hat (vgl.Witt et al. 2015)1.

Die Kinder- und Jugendhilfe ist hier ein zentraler Akteur, der mit den jungen

Menschen an diesen Krisen und Belastungen arbeitet und dazu beiträgt, auch in

herausfordernden Lebenslagen„Jugend zu ermöglichen“ (BMFSFJ 2017, S. 67). Sie

stellt „die soziale Infrastruktur des Aufwachsens junger Menschen und der Un-

terstützung ihrer Familien“ (Böllert 2018, S. 4) dar, die durch eine Trägerpluralität

sowie eine „Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen“ (§3 Abs. 1 SGB

VIII) geprägt ist. Sie umfasst eine Vielzahl sozialstaatlich organisierter sozialer

Dienstleistungen, die junge Menschen bei der Entwicklung „zu einer selbstbe-

stimmten,eigenverantwortlichenundgemeinschaftsfähigenPersönlichkeit“ (vgl.

§ 1 SGB VIII) begleiten und unterstützen sollen. Die Kinder- und Jugendhilfe hat

die Aufgabe, an den Ressourcen der jungenMenschen anzuknüpfen, ihre persön-

liche Rechte zu schützen und soziale Benachteiligungen abzubauen. Um dies er-

folgreich umzusetzen,muss sie an derDiversität ihrer Adressat*innen und deren

Lebenslagen ansetzen (vgl. Schröer/Struck 2018, S. 127 f.).

Da im SGB VIII (§6) nicht zwischen jungen Menschen mit und ohne Flucht-

geschichte unterschieden wird (vgl. Dittmann/Müller 2018, S. 571 f.), steht jun-

gen Geflüchteten die ganze Angebotspalette der Kinder- und Jugendhilfe – also

etwa Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit oder Jugendsozialarbeit

–offen.Die vorliegendeStudie fokussiert jedochdenTeilbereichder (stationären)

Hilfen zur Erziehung: einerseits, weil die Hilfen zur Erziehung eines der größten

Felder und einen „Kernbereich“ (Richter 2018, S. 826) der Kinder- und Jugendhil-

1 AllerdingswirddieTraumadiagnose inderDiskussionumFluchtmigrationauchkritischdisku-

tiert: So konstatieren Dittmann und Müller einen „traumafixierte[n] Blick“ (Dittmann/Müller

2013, S. 265, Änderung JW) und Franz Hamburger fragt an, ob es sich bei Posttraumatischen

Belastungsstörungen eher um ein „weit verbreitetes Narrativ“ oder tatsachlich um eine „ver-

lässliche Diagnose“ (Hamburger 2016, S. 126) handelt.
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fe darstellen; andererseits, weil unbegleitet2, also ohne eine für sie verantwortli-

cheerwachsenePerson,nachDeutschlandeinreisende jungeMenschendurchdas

Jugendamt in Obhut genommen (vgl. Wiesinger 2018) werden3 und ein Großteil

dieser jungen Menschen auch nach der Inobhutnahme weiterhin im Rahmen er-

zieherischer Hilfen begleitet wird (vgl. Gnuschke/Tabel 2020, S. 218 f.; Fendrich/

Pothmann/Tabel 2018, S. 59).

Die in den §§27 ff. des SGB VIII gefassten Hilfen zur Erziehung stellen ei-

ne Angebotsstruktur des „Aufwachsen[s] in öffentlicher Verantwortung“ (BMFSFJ

2002, S. 56, Einfügung JW) dar, die junge Menschen und ihre Familien in vielfäl-

tigen „Problemkonstellationen und Sozialisationsanforderungen“ (Richter 2018,

S. 826) unterstützt und Möglichkeiten der sozialen Teilhabe eröffnet (vgl. BMFS-

FJ 2017, S. 434). Die jeweilige Ausgestaltung der Hilfe soll im Hilfeplanverfahren

gemeinsammit den Adressat*innen geplant und individuell am Einzelfall ausge-

richtet werden (vgl. Richter 2018, S. 828).

Die im SGB VIII rechtlich gefasste und ausdifferenzierte Angebotspalette der

erzieherischen Hilfen umfasst

• stationäre (§33 Vollzeitpflege, §34 Heimerziehung und weitere betreute

Wohnformen, §35 Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung, ggf. spe-

zifische Kombinationen nach §27.2),

• teilstationäre (§32 Tagesgruppen)

• und ambulante (§29 Soziale Gruppenarbeit, §30 Erziehungsbeistandschaft,

§31 Sozialpädagogische Familienhilfe, §35 Intensive Sozialpädagogische Ein-

zelbetreuung) Unterstützungsangebote (vgl. Tabel 2020b; Zeller 2016).

Neben den klassischen Formen der Fremdunterbringung (die bei volljährigen

jungen Menschen i. V. m. §41 SGB VIII erbracht werden) können auch Ange-

bote nach §13.3 als stationäre Betreuungsformen infrage kommen, allerdings

– zumindest konzeptionell – ausschließlich in Ergänzung zu Maßnahmen der

schulischen oder beruflichen Bildung (vgl. Smessaert/Struck 2016, S. 39). Die

vielfältigen Formen der stationären „Heimerziehung“ stellen nach wie vor die

wichtigste Form der Fremdunterbringung dar (vgl. Clark/Wohlfahrt 2022, S. 7)

und sind insbesondere für junge Menschen mit Fluchtgeschichte die häufigste

2 Vgl. Gumbrecht 2018 zu den unterschiedlichen Bezeichnungen und Akronymen für die Ziel-

gruppe der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten.
3 Vor der regulären Inobhutnahme nach §42 SGB VIII erfolgt bei unbegleitet einreisenden Min-

derjährigen seit Inkrafttreten des ,Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung

und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher‘ am 1.11.2015 zunächst eine vorläufige

Inobhutnahmenach§42aSGBVIII (vgl.Herzog2020;Wiesinger2018;Herzog2017).Derunein-

geschränkte Zugang zur Inobhutnahme und den erzieherischen Hilfen ist ausländischen jun-

genMenschen inDeutschland allerdings erst seit dem InkrafttretendesKinder- und Jugendhil-

feweiterentwicklungsgesetzes 2005 bzw. der Rücknahme des Vorbehalts zur Ratifizierung der

UN-Kinderrechtskonvention 2010 möglich (vgl. Zeller 2016, S. 800; Cremer 2012).
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Betreuungsform aus dem Portfolio der Hilfen zur Erziehung (vgl. Gnuschke/

Tabel 2020, S. 218 f.; zu Pflegefamilien vgl. Mörgen/Rieker 2022; Wolf 2018).

Die hier fokussierte Hilfeform der stationären Hilfen zur Erziehung umfas-

sen Angebotsstrukturen, in denen junge Menschen über Tag und Nacht betreut

werden (vgl. Schröer/Struck 2018, S. 123). Sie bieten einen institutionalisierten

Rahmen, in dem alltagsstrukturierende Angebote für junge Menschen arran-

giert werden, „die diesen Alltag aus sozialen und politischen sowie familiären,

persönlichen und individuellen Gründen nicht in ihren bisherigen familialen Be-

ziehungsstrukturen verbringen sollen oder können“ (Pluto/Schrapper/Schröer

2020, S. 7).

Die Bezeichnung „Heimerziehung“ ist umstritten: Einerseits wird der Be-

griff als stigmatisierend problematisiert (vgl. Clark/Wohlfahrt 2022, S. 7; Pluto/

Schrapper/Schröer 2020, S. 6 f.; Zeller 2016, S. 792 f.), andererseits kann der

Begriff des „Heims“ weder die Pluralität der vorfindbaren Betreuungsformen,

Settings und Konzepte abbilden noch können die angebotenen Unterstützungs-

und Begleitungsformen unter „Erziehung“ subsummiert werden (vgl. Pluto/

Schrapper/Schröer 2020, S. 6). Da der Begriff jedoch im SGB VIII rechtlich

verankert ist und sich alternative Bezeichnungspraxen bislang nicht durchset-

zen konnten, wird auch in dieser Arbeit von „Heimerziehung“ (ebenso wie von

stationären Hilfen zur Erziehung) gesprochen.

Die Angebote der stationären Hilfen zur Erziehung zeichnen sich durch

eine große Bandbreite an Angeboten aus, die sich nach Konzepten, Settings,

Betreuungsintensität und -dauer deutlich unterscheiden (vgl. Clark/Wohlfahrt

2022, S. 7 f.; Zeller 2016, S. 798 f.) und deren Ausgestaltung und Inanspruchnah-

me regional deutlich differieren (vgl. Fendrich/Pothmann/Tabel 2021, S. 33 f.;

Tabel 2020a, S. 33 ff.). Gemeinsam ist diesen stationären Angeboten, dass sie

einen der intensivsten Eingriffe in das Leben junger Menschen darstellen (vgl.

Pluto/Schrapper/Schröer 2020, S. 5).

Geflüchtete jungeMenschen sind für die stationären Angebote der Hilfen zur

Erziehung keine neue Adressat*innen-Gruppe: Im Fachdiskurs der Kinder- und

Jugendhilfe und insbesondere der Heimerziehung wurden die Lebenslagen und

Bedarfe von sowie die Angebote für– insbesondere unbegleitete–Kinder und Ju-

gendlichemit Fluchtgeschichte seit langem intensiv und vielfältig diskutiert (vgl.

beispielsweise Klingelhöfer/Rieker 2003; Jordan 2000; Woge e. V./Institut für

Soziale Arbeit e. V. 2000; Rooß/Schröer 1999; Weiss/Rieker 1998; Rooß/Schrö-

er 1996; Heun/Kallert/Bacherl 1992; Jockenhövel-Schiecke 1986; Jockenhövel-

Schiecke 1984). Ebenso lang werden Diskussionen über spezifische Angebote

und geeignete Betreuungsformen für unbegleitet eingereiste junge Menschen

geführt (vgl. z.B. Brinks/Dittmann 2016; Rieker/Weiss 2000).

Junge Menschen, die unbegleitet nach Deutschland fliehen, sind also kein

neues Phänomen für die Kinder- und Jugendhilfe. Diese ist strukturell für diese

Adressat*innengruppe zuständig und unterstützt sie bei der Bewältigung ihrer
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jugendspezifischen Kernherausforderungen unter den mit der Fluchtmigration

einhergehenden, spezifischen Bewältigungskonstellationen (vgl. BMFSFJ 2017,

S. 69). Der ,lange Sommer der Migration‘ und die damit verbundenen Migrati-

onsbewegungen haben jedoch zu einem massiven Zuwachs der Anzahl dieser

jungen Menschen – auch und gerade in den stationären Hilfen zur Erziehung –

geführt, der die Diskussion um unbegleitete Minderjährige mit Fluchterfahrung

aus einem „Nischenbereich“ (vgl. Müller/Koch 2017, S. 7) in den Mainstream des

Fachdiskurses und der öffentlichen Debatte geführt hat.

Die vorliegenden Zahlen zur Inobhutnahme und stationären Betreuung die-

ser jungen Menschen sind bislang nicht ausreichend differenziert und belastbar,

da die Gruppe der unbegleiteten Minderjährigen mit Fluchterfahrung erst seit

2017 gesondert in denStatistiken zudenErziehungshilfen erfasstwerden, so dass

nur über eine Kombination unterschiedlicher Merkmale eine Annäherung an die

tatsächlichen Zahlen möglich war (vgl. Tabel 2020a, S. 46). Nichtsdestoweniger

zeigt sich die schnelle Zunahme unbegleiteter Minderjähriger in den Statistiken,

zunächst mit Blick auf Inobhutnahmen bzw. vorläufige Inobhutnahmen. Dort

stieg der Anteil der jungen Menschen mit Migrationshintergrund von 2014 bis

2016 stetig an, was insbesondere auf den Zuwachs der unbegleitet geflüchte-

ten jungen Menschen zurückzuführen ist (vgl. Lochner 2020, S. 200; Gnuschke

2020). Allein zwischen 2014 und 2015 stieg die Zahl der Inobhutnahmen von

unbegleitet geflüchteten Minderjährigen um 263 Prozent (vgl. BMFSFJ 2017,

S. 449).

Die Zahlen weisen weiter darauf hin, dass ein erheblicher Anteil dieser Maß-

nahmen für junge Geflüchtete nach der Inobhutnahme in den vielfältigen For-

men stationärer Hilfen zur Erziehung umgesetzt wurde und wird (vgl. Gnusch-

ke/Tabel 2020, S. 213; Fendrich/Pothmann/Tabel 2018; BMFSFJ 2017, S. 449 ff.).

Entsprechend ist die Fallzahl derunbegleitetenMinderjährigen inderHeimerzie-

hung von 2014 bis 2016 stark angestiegen. Die berechneten Annäherungen legen

nahe, dass die Zahl um den Faktor 14 angestiegen ist, von 1.197 auf 16.647 junge

Menschen (vgl. Tabel 2020a, S. 46 ff.; Tabel 2020b). Der überwiegende Teil die-

ser jungen Menschen – je nach Berechnungen bis zu 95% – wurde als männlich

identifiziert (vgl. Tabel 2020a, S. 46; BumF 2015, S. 8). Ab 2017 zeichnet sich ein

Rückgang der Inobhutnahmen und der stationären Unterbringungen von jungen

Geflüchteten ab. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Hilfen für junge Volljährige –

also der ehemals minderjährigen Geflüchteten – zu und sinkt erst ab 2019 leicht

ab (vgl. Tabel 2020a, S. 46 ff.).

Die dargestellten Zahlen verdeutlichen, dass sich die Migrationsdynamiken

im langen Sommer der Migration auch in der Kinder- und Jugendhilfe wider-

spiegeln. Denn auch wenn die Betreuungs- und Versorgungssituation von jun-

gen Geflüchteten bereits vor 2014 vielfach kritisch hinterfragt wurde (vgl. etwa

Dittmann/Müller 2013; Espenhorst 2013; Espenhorst 2011),mussdochkonstatiert

werden, dass die Größenordnung der Neuaufnahmen ab 2014, aber auch die öf-
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fentliche Wahrnehmung und Debatte rund um Fluchtmigration die Kinder- und

Jugendhilfe vor Herausforderungen neuer Dimensionen stellte (vgl. Brinks/Ditt-

mann 2016, S. 52 f.), die zu weitreichenden Disruptionen führten.

Das quantitative Ausmaß der ankommenden geflüchteten jungen Menschen

traf die Kinder- und Jugendhilfe – ebenso wie politisch verantwortliche Akteure

und andere Angebotsstrukturen sozialer Dienstleistungen – häufig weitgehend

unvorbereitet, obwohl dieseMigrationsbewegungen durchaus absehbar gewesen

waren (vgl. Scherr/Yüksel 2016, S. 4). Die vorgehaltene Infrastruktur war nicht

ausreichend, so dass eine erste, grundlegendeHerausforderung in der Schaffung

ausreichender Kapazitäten für die „Unterbringung, Versorgung, Betreuung,

Förderung, Erfassung, Verwaltung“ (BMFSFJ 2017, S. 445) und im Ausbau der

Plätze für Inobhutnahmen und stationäre Angebote lag (vgl. Tabel 2020a, S. 46;

BMFSFJ 2017, S. 445). Entsprechend erfolgte dieser Ausbau unter hohem Zeit-

und Handlungsdruck (vgl. Dittmann/Müller 2018, S. 580; Katzenstein/Meysen

2016, S. 20)4. Die Anfragen, aber auch die Umgangsweisen unterschieden sich

dabei regional sehr stark (vgl. BumF 2016, S. 5 ff.; Smessaert/Struck 2016, S. 38).

NebenderHerausforderung einer umfangreichenund raschenKapazitätsaufsto-

ckung wurde die Kinder- und Jugendhilfe auch durch vielfältige Veränderungen

ihrer Rahmenbedingungen, insbesondere auch durch Gesetzesnovellierungen

(vgl. BumF 2016; BumF 2014), herausgefordert.

Diese Entwicklungen wirkten sich direkt auf die Lebenslagen der geflüchte-

ten Adressat*innen aus, insbesondere weil die Institutionen in weiten Teilen nur

mit pragmatischen und improvisierten Lösungen reagieren konnten (vgl. BMFS-

FJ 2017, S. 445). In der Folge kam es vielfach zur Absenkung von Standards, so

dass geflüchtete junge Menschen mit einer defizitären Versorgung und Betreu-

ung konfrontiert waren (vgl. BumF 2016) und vielfach eine ,Jugendhilfe zweiter

Klasse‘ erfuhren.Die neu geschaffenenKapazitätenwurdenhäufig als spezifische

Einrichtungen für geflüchtete junge Menschen und damit als separierende Son-

derstrukturen angelegt und deren Nutzer*innen in erster Linie als Geflüchtete

und nachrangig als Kinder und Jugendliche adressiert (vgl. Derluyn 2018).

Besonders deutlich wurden die Jugendhilfestandards bei der Unterbringung

unterlaufen: Ab Spätsommer 2015 wurden geflüchtete junge Menschen – neben

der Unterbringung in regulären Inobhutnahme- und Heimeinrichtungen – zu-

nehmend in improvisierten Unterkünften betreut, etwa in Containern, Zelten,

ehemaligen Kasernen und Schulen, Hotels oder ähnlichen Strukturen, in denen

Jugendhilfestandards nicht oder nur bedingt umgesetzt werden konnten (vgl.

Lochner 2020, S. 205; BumF 2016, S. 7 ff.) und eine kindeswohlgerechte Unter-

bringung nicht durchgängig gewährleistet werden konnte (vgl. Gnuschke/Tabel

2020, S. 214; Espenhorst 2013).

4 Schnelle Veränderungen sind in der Arbeitmit jungenGeflüchteten bereits seit den 1980er-Jah-

ren eine Herausforderung (vgl. Kallert 2000, S. 442).
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AlsweitereHerausforderungwurdedie fehlendeKonstanz indenBetreuungs-

verhältnissen beschrieben, die durch häufigeWechsel der Einrichtungen und Zu-

ständigkeiten, aber auch durch Fluktuation derMitarbeitenden geprägt war (vgl.

Lechner/Huber 2017, S. 89 ff.; Girke 2016, S. 68 f.). Gleichzeitig wurde auch mit

Blick auf die Personalsituation ein Unterlaufen von Standards konstatiert: Der

hohe Kapazitätsaufwuchs führte vielerorts zu unbesetzten Stellen (vgl. BMFSFJ

2017, S. 450), viele Fachkräfte waren Berufseinsteiger*innenmit wenig Berufser-

fahrung (vgl. BumF 2016, S. 15 f.), es gab nurwenige spezifische Fort- undWeiter-

bildungsangebote (ebd.). Teilweise wurden wohl auch die Vorgaben des §72 SGB

VIII zum Fachkräftegebot aufgeweicht undQuereinsteiger*innen eingesetzt, die

über Fortbildungennachqualifiziertwerdenmussten (vgl.Reinhardt 2016,S. 134).

Die Absenkung von Standards war dabei nicht nur eine akute und passagere

Folge der hohenZahl anNeuaufnahmen, sondernwurde auch als gezielte Einspa-

rungsmaßnahme politisch diskutiert und gefordert. Dabei wurde insbesondere

das betreute Jugendwohnen nach §13.3 – eigentlich eine Maßnahme zur Beglei-

tung von jungen Menschen im Kontext Schule und Ausbildung – als günstigere

und für die (auf der Flucht vermeintlich ohnehin schon selbstständig gewordene)

Zielgruppe geeignete Alternative propagiert (vgl. Land Bayern 2016; Struck 2016,

S. 127).

Die Herausforderungen in Bezug auf die Schaffung geeigneter Infrastruktu-

ren und Verfahren – etwa die Klärung der Zuständigkeiten, der bundesweiten

VerteilungundKostenübernahmen–unddie Schwierigkeiten, vorOrt die grund-

legende Versorgung im Sinne von Räumlichkeiten und Personal sicherzustellen,

führten vielfach dazu, dass der Fachdiskurs auf Fragen der grundlegenden

(Not-)Versorgung reduziert wurde (vgl. Brinks/Dittmann 2016, S. 46 f.; Kar-

penstein/Schmidt 2016, S. 58). Diese Fokussierung verhinderte oftmals die

notwendige fachliche und fachpraktische Auseinandersetzung mit dringenden

Fragen und Problemen, wie etwa der strukturellen Diskriminierung und syste-

matischen Benachteiligung von jungen Menschen mit Fluchterfahrungen (vgl.

Themennetzwerk Flüchtlingskinder der National Coalition Deutschland 2015),

eingeschränkten Teilhabemöglichkeiten, wie etwa einem begrenzten Zugang

zu Bildung (vgl. BumF 2016, S. 24 ff.), einer unzureichenden Begleitung und

Unterstützung in asylrechtlichen Verfahren (vgl. ebd., S. 27 f.) oder mangelhaf-

ter Gesundheitsversorgung (vgl. ebd., S. 14 f.). Kritisiert wurde weiterhin, dass

grundlegende Beteiligungsrechte (Art. 12 UN-KRK) – etwa bezogen auf die bun-

desweite Verteilung, aber auch auf das Wunsch- und Wahlrecht in der Kinder-

und Jugendhilfe (§5 SGB VIII) – nicht angemessen zur Geltung kamen (vgl. ebd.,

S. 18 f.; Berthold 2015, S. 126).

Angesichts dieser Entwicklungen wird deutlich, dass die Kinder- und Ju-

gendhilfe und insbesondere die stationären Angebote – ebenso wie andere

Unterstützungssysteme – im und durch den langen Sommer der Migration

überlastet und überfordert waren und sich in einem Ausnahmezustand befan-
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den (vgl. Pötter/Hammerschmidt/Stecklina 2021, S. 11; Hauer 2016, S. 49 f.;

Berthold 2014a, S. 47). Für diesen Zustand der Infrastruktur sozialer Dienste

wurde mehrfach die Diagnose der „Krise“ herangezogen (vgl. etwa Espenhorst

2016, S. 10 f.; Fendrich/Pothmann/Tabel 2016, S. 53; siehe auch Kapitel 5.1). Die

skizzierte Situation macht deutlich, dass während des langen Sommers der

Migration geflüchtete junge Menschen in belasteten und potenziell krisenhaften

Lebenslagen in der Kinder- und Jugendhilfe aufgenommen wurden und dort auf

ein herausgefordertes System im Krisenmodus trafen. Die damit verbundenen

Standardabsenkungen und defizitären Infrastrukturen wiesen dabei – trotz des

Unterstützungsangebotes – auch das Potenzial zur Verschärfung der Krisen der

Adressat*innen auf.

2.3 Herausforderungen beruflichen Handelns in der

Heimerziehung mit geflüchteten Jugendlichen

Das berufliche Handeln von Fachkräften in der stationären Hilfe zur Erzie-

hung mit geflüchteten jungen Menschen war durch diese ,Krisenbearbeitung

im Krisenmodus‘ mit multiplen Herausforderungen konfrontiert. Für die Cha-

rakterisierung dieser Herausforderungen in der Kinder- und Jugendhilfe bzw.

in der migrationsbezogenen Sozialen Arbeit wird vielfach der Begriff der Span-

nung bzw. der Spannungsverhältnisse herangezogen (vgl. etwa Alisch et al. 2021;

Franzheld 2021; Franz/Kubisch 2020; Spindler 2020; Grendel/Scherschel 2019;

Scherr 2018a; Lechner/Huber 2017, S. 112 ff.; Gögercin 2016; Schammann 2016;

Scherr/Scherschel 2016; Janotta 2015; Eppenstein/Kiesel 2008). Spannungs-

verhältnisse bezeichnen dabei den Sachverhalt, dass Soziale Arbeit mit einer

Pluralität von potenziell widersprüchlichen Positionen, Normen undWissensbe-

ständen konfrontiert ist, die nicht einfach auflösbar oder eindeutig entscheidbar

sind.

Damit sind zunächst allgemeine, für die Soziale Arbeit typische Spannungs-

verhältnisse angesprochen, wie beispielsweise die Spannungen zwischen unter-

schiedlichen und potenziell widersprüchlichen Mandaten (vgl. Staub-Bernasco-

ni 2018; Böhnisch/Lösch 1973), zwischen geplantem Handeln und der prinzipiel-

len Nicht-Standardisierbarkeit und Ungewissheit Sozialer Arbeit (vgl. z.B. Mül-

ler 2016; Oevermann 2013; Helsper 2008; Schütze 2000) oder zwischen Nähe und

Distanz in den Arbeitsbeziehungen (vgl. Dörr/Müller 2019; Dörr 2017) zu Adres-

sat*innen (vgl. dazu Kapitel 6).

Diese allgemeinen Spannungsverhältnisse zeigen sich nun einerseits in

unterschiedlichen Arbeitsfeldern in jeweils spezifischer Form (vgl. Kapitel 6), an-

dererseits können arbeitsfeldspezifische Rahmenbedingungen zu weiteren, spe-

zifischen Spannungskonstellationen führen. Für das Feld migrationsbezogener
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Sozialer Arbeit bzw. der Kinder- und Jugendhilfe mit jungen Geflüchteten zeigt

sich dabei bereits auf der Ebene der theoretischen Bestimmung der Aufgaben

und Ziele Sozialer Arbeit eine spannungsreiche Pluralität fachlicher Positionen

– die nicht zuletzt auch daraus resultiert, dass der Fachdiskurs sich lange Jahre

kaum mehr mit der Arbeit mit (jungen) Geflüchteten auseinandergesetzt hatte

(vgl. Scherr/Yüksel 2016, S. 4). Auf der einen Seite gibt es hier die Vorstellung,

dass es keine spezifischen Kompetenzen für die migrationsbezogene Soziale

Arbeit brauche, entscheidend sei vielmehr „das Allgemeine besonders gut zu

können“ (Hamburger 2002, S. 42). Die Chance dieser Perspektive ist, dass sie

inklusiv ausgerichtet ist und geflüchtete Adressat*innen nicht verbesondert.

Herausfordernd dabei ist, dass im Theoriediskurs Sozialer Arbeit eine Vielzahl

unterschiedlicher Bestimmungsversuche des „Allgemeinen“ vorliegen. An diesen

Theorienwird oftmals kritisiert, dass sie (Flucht-)Migrationnicht systematisch in

ihrenArgumentationenmitdenken (vgl. Scherr 2015; Böhnisch/Schröer/Thiersch

2005, S. 215; Schröer/Sting 2004, S. 55 ff.) bzw. die Theorien erst in Ansätzen in

ihrer Bedeutung für Fluchtmigration ausbuchstabiert wurden (vgl. z.B. Graß-

hoff 2020; Wienforth 2020; Prasad 2018; Lamp/Polat 2017; Oswald 2015). Auf

der anderen Seite gibt es Positionen, die mit spezifischen Konzepten auf mi-

grationsbezogene Soziale Arbeit blicken und beispielsweise mit interkulturellen

(vgl. z.B. Freise 2013; Auernheimer 2012; Handschuck/Schröer 2012) oder ras-

sismuskritischen (vgl. z.B. Melter 2018; Textor/Anlaş 2018; Attia 2016; Melter

2015) Perspektiven Soziale Arbeit in postmigrantischen Gesellschaften denken.

Diese theoretischen Positionen stehen dabei durchaus in Spannung zueinander,

existieren aber parallel (vgl. Gögercin 2018b, S. 39). Fachkräfte stehen damit vor

der Herausforderung, sich in diesem Spannungsgefüge zu positionieren.

Neben der innerenVielfalt fachlicher Positionen ist das Arbeitsfeld dermigra-

tionsbezogenen Sozialen Arbeit sehr stark durch zahlreiche externe Rahmenbe-

dingungen und Normen strukturiert, die potenziell weitere Spannungsverhält-

nisse erzeugen können.

Dazu zählen zunächst Spannungen zu gesellschaftlichen Diskursen, in de-

nen – auch ausgehend von rechtspopulistischen Positionen – Menschen mit

(Flucht-)Migrationserfahrung zu ,Anderen‘ gemacht, rassistisch diskriminiert

und abgewertet werden (vgl. Pötter/Hammerschmidt/Stecklina 2021, S. 12 f.;

Rüther 2020; El-Mafaalani 2017a; Pichl 2017)5.

Weitere Spannungen bestehen zu den nationalstaatlich verfassten poli-

tischen und administrativen Rahmenbedingungen, die migrationsbezogene

soziale Dienstleistungen maßgeblich beeinflussen. Denn es ist zunächst der

nationalstaatliche Rahmen, der Menschen anhand ihres Staatsbürger*innen-

Status unterscheidet und den dadurch als ,geflüchtet‘markiertenMenschen eine

5 Rassismus und Diskriminierung finden sich auch innerhalb der Sozialen Arbeit, vgl. Kapitel

6.5.2.
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spezifische Rechtsposition verleiht, die mit spezifischen Strukturen und Ver-

fahren, vielfältigen Teilhabebegrenzungen und Einschränkungen von Rechten

einhergeht (vgl. Scherr 2018a; Raithelhuber/Sharma/Schröer 2018). Mit diesen

Rahmenbedingungen sind spezifische Rechtsbereiche (insbesondere das Asyl-

und Aufenthaltsrecht) verbunden, die wesentlichen Einfluss auf die Lebenssitua-

tion (junger) Geflüchteter nehmen (vgl. Lochner 2020, S. 202 ff.) und vielfachmit

anderen Rechtskreisen – etwa dem Kinder- und Jugendhilferecht – konfligieren

(vgl. Spindler 2021, S. 63 f.). Die Ziele und Angebotsstrukturen Sozialer Arbeit

stehen dabei beispielsweise in Spannung zur Situation des Wartens und der

häufigen aufenthaltsrechtlichenUnsicherheit (vgl. Rota et al. 2022; Schütze 2022;

Paynter 2018; Lewek/Naber 2017; Janotta 2015) oder zum begrenzten Zugang

zu (Aus-)Bildung und Erwerbsarbeit (vgl. Bröse 2017; Züchner 2017; Scherschel

2016). Weitere Spannungen zeigen sich zu Begrenzungen und/oder Speziali-

sierungen von Sozialleistungen und Verfahren, die sich im Bereich der Kinder-

und Jugendhilfe beispielsweise in Form der vorläufigen Inobhutnahme (vgl.

Gnuschke 2020; Herzog 2020), der Alterseinschätzung (vgl. Käckmeister 2021;

Eisenberg 2016; Britting-Reimer 2015) oder der separierenden und nicht den

gängigen Standards entsprechenden Unterbringung in speziellen Einrichtungen

für (unbegleitete minderjährige) geflüchtete junge Menschen (vgl. Derluyn 2018;

Dittmann/Müller 2018, S. 580; Höfener 2018) zeigen. In den Organisationen

führen pragmatischer Handlungsdruck (siehe Kapitel 2.2) und Finanzknapp-

heit (vgl. Struck 2016, S. 128) zu einer Verengung von Spielräumen, die weitere

Spannungsverhältnisse erzeugen kann. Da verlässliche Planungsgrundlagen

fehlen, müssen sich die Institutionen zwischen dem Vorhalten ausreichender

Unterbringungsplätze in Vorbereitung auf neue Fluchtbewegungen und dem

tatsächlichen Rückgang der Zahlen seit 2016 positionieren (vgl. BMFSFJ 2017,

S. 450).

Den externen Rahmenbedingungen steht die Orientierung Sozialer Arbeit an

ihren Adressat*innen und deren Rechtsansprüchen und Bedürfnissen gegenüber

(vgl. Franz/Kubisch 2020, S. 194), also etwa derenBegleitung bei der Bewältigung

von Herausforderungen des Jugendalters unter den spezifischen Bedingungen

der Fluchtmigration (siehe Kapitel 2.2). Die beispielhaft dargestellten norm-

gebenden Rahmenbedingungen stehen jedoch potenziell in Spannung zu den

Perspektiven der Adressat*innen. Exemplarisch zeigt sich dies etwa an der

Spannung zwischen demWunsch nach einer selbstbestimmten Lebensführung,

der durch fremdbestimmende, bürokratisch-administrative Rahmenbedin-

gungen sowie durch schwer durchschaubare und nur bedingt beeinflussbare

Entscheidungen zur eigenen Person im Asylverfahren (vgl. Forschungsbereich

SVRMigration 2018; Chase 2010) konterkariert wird. Auch der Konflikt zwischen

dem Ziel von Kontinuität und Stabilität in den (Arbeits-)Beziehungen (vgl. Mun-

ro/Hardy 2006) und der tatsächlich nachgewiesenen fehlenden Konstanz und
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Fluktuation in den Angeboten (vgl. Lechner/Huber 2017, S. 89 ff.) verweist auf

entsprechende Spannungsverhältnisse.

In diesen Spannungsverhältnissen kann sich Soziale Arbeit nicht einseitig

an den durchsetzungsstarken und dominanten Normen orientieren, die im

aktuellen politischen Klima hervorgebracht werden (vgl. Franz/Kubisch 2020,

S. 194). Vielmehr ist sie einerseits gefordert, sich angesichts dieser problemati-

schen Rahmenbedingungen und Anforderungen kritisch zu positionieren und

einzumischen (vgl. Scherr 2018a, S. 45; Scherr 2014b, S. 316), was durch viele

Fachgesellschaften und Arbeitskreise regelmäßig geschieht (vgl. etwa DGSA FG

Migraas 2019; DGSA 2018; AKS München 2017; DGSA FGMigraas 2017; Initiative

Hochschullehrender 2016; BumF2014). Andererseits stehen Fachkräfte undOrga-

nisationen der Kinder- und Jugendhilfe vor der Herausforderung, diese pluralen

Spannungsverhältnisse in der Interaktion mit den Geflüchteten Adressat*innen

handlungspraktisch zu bearbeiten (vgl. Franz/Kubisch 2020).

In der Zusammenschau der bisherigen Darstellung wird deutlich, dass die

Kinder- und Jugendhilfe angesichts der neueren Fluchtbewegungenmit geflüch-

teten jungen Menschen Herausforderungen des Jugendalters unter spezifischen

Vorzeichen bearbeitet. Bei der Begleitung dieser Krisen wird die Kinder- und Ju-

gendhilfe selbst herausgefordert, es findet ,Krisenbearbeitung im Krisenmodus‘

statt.

Die Krisen und Spannungsverhältnisse führen zu pluralen Herausforderun-

gen für professionelles Handeln und zu dilemmatischen Situationen (vgl. Gren-

del/Scherschel 2019; BMFSFJ 2017, S. 450; Grönheim 2015) in sozialen Organisa-

tionen, die potenziell Verengungen von Handlungsspielräumen bei gleichzeitig

hohemHandlungsdruck nach sich ziehen können. Angesichts dieser Konstellati-

on kann nicht selbstverständlich davon ausgegangenwerden, dass in der Kinder-

und Jugendhilfe eine professionelle Bearbeitung der Jugendherausforderungen

unter den Vorzeichen der Fluchtmigration im und nach dem langen Sommer der

Migration gewährleistet war und ist. Entsprechend ist die empirische Untersu-

chung professioneller Orientierung in diesem Feld von zentraler Bedeutung.

2.4 Orientierungen beruflichen Handelns

Angesichts der dargestellten Situation in der Kinder- und Jugendhilfe während

und nach den Migrationsbewegungen ab den Jahren 2014/2015 und der skizzier-

ten Krisen und Spannungsverhältnisse stellt sich die Frage, wie Fachkräfte in der

Kinder- und Jugendhilfe mit diesen Herausforderungen umgehen. Wie handeln

sie undwas gibt diesemHandeln Orientierung?Wie kann in Zeiten der Diskonti-

nuität die Kontinuität beruflichen Handelns abgesichert werden?

Naheliegend wäre diesbezüglich die Idee, das Handeln an rationalen Hand-

lungsentwürfen zu orientieren, die etwa auf wissenschaftlich fundierten Theo-
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rien und Forschungsergebnissen, organisationalen Konzepten, Strukturen und

Abläufen oder auf gesetzlichen Vorgaben beruhen. Aus dieser Perspektive könn-

ten fachliche, organisationale, gesetzliche oder administrative Normen das Han-

deln der Fachkräfte imUmgangmit den geschildertenHerausforderungen struk-

turieren.Abstraktes theoretischesWissenwürde durch die Fachkräfte direkt um-

gesetztwerden.Eine solchePerspektive,die vondirekterund linearerAnwendung

und Umsetzung rationalen Wissens ausgeht, wird im (deutschsprachigen) Fach-

diskurs der Sozialen Arbeit überwiegend kritisch gesehen.

In wissenschaftlichen Debatten der Sozialen Arbeit findet sich eine große

Bandbreite anModellen, die die Verbindung von theoretisch-wissenschaftlichem

Wissen und praktischemHandeln diskutieren (vgl. Kapitel 6.2).Hier wurden und

werden unterschiedliche Vorstellungen und Begriffe dazu entwickelt, wie die

Verbindung von abstraktem, theoretischem Wissen zur konkreten Handlungs-

praxis gedacht werden kann, und die Möglichkeiten und Grenzen einer solchen

Verbindung diskutiert (vgl. zur Übersicht Kubisch/Franz 2022; Unterkofler 2019;

Heinsch/Gray/Sharland 2016; Oestreicher 2014; Cloos/Thole 2007). Ungeachtet

dieser vielfältigen und durchaus gegensätzlichen Positionen gibt es in dieser

Debatte eine Einigkeit darüber, dass theoretisches Wissen nicht unmittelbar

umgesetzt und angewendet werden kann und Theorien keine direkte Anleitung

der Praxis ermöglichen (vgl. Dewe 2013; Cloos/Thole 2007).

Dabeiwird ein solches Verständnis derTheorieanwendung zunächstmit Blick

auf Hierarchien und Machtgefälle in der Beziehung zwischen Adressat*innen

und Fachkräften problematisiert: Eine solche Perspektive der Theorieanwen-

dung versteht die Fachkräfte als Expert*innen und übergeht die lebensweltliche

Expertise der Adressat*innen mit deren Problemdeutungen und Veränderungs-

wünschen. Entsprechend wird dieser Sichtweise ein Verständnis Sozialer Arbeit

entgegengesetzt, das die theoretisch informierte Sicht der Fachkräfte und die

Deutungen der Adressat*innen zusammendenkt: Das Machtgefälle zwischen

Fachkräften und Adressat*innen soll beispielsweise durch Konzepte wie das der

Lebensweltorientierung (vgl. Thiersch 2020), durch Aushandlungsprozesse im

Modus „demokratischer Rationalität“ (Dewe/Otto 2012, S. 206 ff.) oder durch die

„Privilegierung des Nutzers“ (Schaarschuch 2003) bearbeitet werden (vgl. Kapitel

6).

Weiterhin wird ein solches Verständnis von professionellem Handeln als so-

zialtechnologischer Anwendung von Wissen aus einer analytischen Perspektive

als unzureichend und unterkomplex eingeordnet. Vielmehr wird herausgestellt,

dass sich praktischesHandeln in der Sozialen Arbeit u.a. durchNicht-Standardi-

sierbarkeit (vgl. Becker-Lenz 2014; Oevermann 2013), die Bearbeitung von Unge-

wissheit (vgl. Müller 2016; Olk 1986), durch Paradoxien (vgl. Schütze 2000) und

ein strukturelles Technologiedefizit (vgl. Luhmann/Schorr 1982), bei gleichzei-

tig hohem Handlungsdruck (vgl. Helsper 2021, S. 169) auszeichnet. Dass Soziale

Arbeit Strategien zur Bearbeitung sozialer Probleme nicht linear-kausal aus wis-
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senschaftlichemWissen ableiten kann (vgl.Hüttemann/Sommerfeld 2007, S. 42)

wird auchdurch empirischeAnalysenbestätigt:Die Professionsforschungder So-

zialen Arbeit verweist auf eine „notorische Distanz der Praxis der Sozialen Ar-

beit zu ihrenWissensgrundlagen“ (Sommerfeld 2016, S. 39; vgl. zurÜbersicht Un-

terkofler 2020; 2019; Cloos/Thole 2007, S. 68 ff.). Über Jahre hinweg ergibt sich

aus den vorliegenden Forschungsergebnissen eine „[e]mpirische Ernüchterung“

(Cloos/Thole 2007, S. 68, Änderung JW), die verdeutlicht, dass sich Fachkräfte

der Sozialen Arbeit in ihrer Handlungspraxis nur nachrangig und nur in Teilen

auf theoretisches Wissen aus ihrem Studium beziehen (vgl. beispielsweise Briel-

maier/Roth 2021; Brielmaier 2019; Ghanem et al. 2016; Ghanem et al. 2018; Acker-

mann/Seeck 1999;Thole/Küster-Schapfl 1997).

Die bisherigen Ausführungen haben verdeutlicht, dass die Handlungspraxis

der Sozialen Arbeit nicht als „rein kognitiv begründet und reflexiv durchdrun-

gen“ (Cloos/Thole 2007,S. 67) verstandenwerdenkann.TheoretischesWissenund

Handlungsnormen sindnotwendig undwichtig, aber nicht die alleinigeOrientie-

rung für professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit. Vielmehr wird das Han-

deln der Fachkräfte durch eine Vielfalt vonWissensformen strukturiert.

Einen Gegenentwurf zu einer verkürzten und rationalistischen Handlungs-

theorie stellen praxistheoretische Perspektiven dar (vgl. etwa Schäfer 2016;

Reckwitz 2003). Aus einer solchen praxeologischen Perspektive heraus wird

davon ausgegangen, dass menschliches Handeln „ernsthaft blockiert wäre, wenn

wir uns alles, was wir tun, zurechtlegen und bewusst machen müssten.“ (Przy-

borski/Wohlrab-Sahr 2021, S. 21). Auch im Kontext der Sozialen Arbeit finden

sich zunehmend praxistheoretisch argumentierende Studien, die implizites und

präreflexivesWissen relevant machen (vgl. Franz/Kubisch 2020, S. 195 f.).

Die in dieser Arbeit angelegte Grundlagentheorie der Praxeologischen Wis-

senssoziologie (vgl. Bohnsack 2017b) nimmt ebenfalls eine praxeologische und

relationale (vgl. Kapitel 5.3.2) sozial- und handlungstheoretische Perspektive ein

und teilt diese Rationalismuskritik (vgl. Bohnsack 2018b; Bohnsack/Hoffmann/

Nentwig-Gesemann 2018a).

In Anlehnung an die Wissenssoziologie Karl Mannheims (1980) differenziert

Ralf Bohnsack in der DokumentarischenMethode und der PraxeologischenWis-

senssoziologie zwischen zweiWissensebenen:Diese sind einerseits dieEbenedes

kommunikativ-generalisierbaren, institutionalisiertenWissensundandererseits

die Ebene des konjunktiven und implizitenWissens (vgl. Bohnsack 2021, S. 64 ff.;

Bohnsack 2017b, S. 63 ff.).

Die Ebene des kommunikativen Wissens schließt mit ihrer propositionalen

Logik andiedargestellte Perspektive einesHandelns an,das vorab entworfenoder

imaginiert wird und durch Alltagstheorien, wissenschaftliche Theorien, Rollen-

erwartungen oder Normen strukturiert ist (vgl. Bohnsack/Hoffmann/Nentwig-

Gesemann 2018a, S. 16). Diese Form des reflexiv zugänglichen und abfragbaren

Wissens bezeichnet Bohnsack als „Orientierungsschemata“ (Bohnsack 2018a,
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